<Absender-Name>

<Absender-Adresse>

<Absender Ort PLZ>

EINSCHREIBEN

An das AMS

Regionalstelle …..........................

…..................................................

….................................................

<Ort>, <Datum,>

Betrifft: Kenntnisnahme der Rechtslage über die Zuweisung zu „gemeinnützige Personal​über​lasser“ 

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben setze ich Sie über die Rechtslage bezüglich Zuweisungen zu gemeinnützigen Personal​überlassern zur Kenntnis und bitte Sie um Bestätigung der Kenntnisnahme. 

§ 9 Absatz 7 AlVG lautet: „(7) Als Beschäftigung gilt, unbeschadet der erforderlichen Beurteilung der Zumut​barkeit im Einzelfall, auch ein der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt dienendes Arbeits​verhältnis im Rahmen eines Sozialökonomischen Betriebes (SÖB) oder eines Gemeinnützigen Beschäf​tigungs​​projektes (GBP), soweit dieses den arbeitsrechtlichen Vorschriften und den in den Richt​linien des Verwaltungsrates geregelten Qualitätsstandards entspricht. Im Rahmen dieser Qualitäts​standards ist jedenfalls die gegebenenfalls erforderliche sozialpädagogische Betreuung, die Zielsetzung der mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen theoretischen und praktischen Ausbildung sowie im Falle der Arbeits​kräfteüberlassung das zulässige Ausmaß überlassungsfreier Zeiten und die Verwendung über​lassungs​freier Zeiten zu Ausbildungs- und Betreuungszwecken festzulegen.“

Mit dem „Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz“ wurden gemeinnützige Personal​überlasser im Artikel 1 Absatz 4 Arbeitskräfteüberlassergesetz (AÜG) von den Arbeitnehmerschutz​bestim​mungen der §§ 10 bis 16a  AÜG ausgenommen. Dabei handelt es sich zum Teil um grundlegende Bestim​mungen des Arbeitsrechts bzw. um Kollektivvertragsrecht, womit gemeinnützige Personal​überlasser nun prinzipiell keine zumutbaren Arbeitsverhältnisse nach § 9 AlVG mehr sein können! Die Erlassung des Arbeitskräftegesetzes war nämlich Voraussetzung für die Zumutbarkeit von Leiharbeit.

Punkt 6.6.2 der  AMS-Bundesrichtlinie BGS/AMF/0722/9985/2008 (SÖB-Richtlinie) lautet: „Nach dem Eintritt in ein Dienstverhältnis darf die Stehzeit bis zur effektiven Überlassung im Durchschnitt nicht mehr als 3 Wochen betragen. Der Anteil der Stehzeiten während der gesamten Transitbeschäftigung darf im Durchschnitt nicht mehr als ein Drittel betragen. Die überlassungs​freien Zeiten sind für Ausbildungs- und Betreuungszwecke zu nutzen.“ Übereinstimmenden Berichten von gemeinnützigen Personalüberlassern zugewiesenen Personen sind dieses Einrichtungen durchwegs weit von diesen Zielvorgaben entfernt. Das AMS hat mir bislang keine Belege zur Kenntnis gesetzt, aus denen die Erfüllung der gesetzlich gefor​derten  Qualitätskriterien hervor geht. Somit überwiegt auch der Betreuungsanteil! 

Bezüglich Transitarbeitsplätze stellt VwGH-Urteil 2006/08/0252 unmißverständlich fest: „Ein befristeter Transitarbeitsplatz, der im Rahmen eines vom Arbeitsmarktservice vermittelten Kurses angeboten wird, wobei der potentielle Dienstgeber mit dem Kursveranstalter identisch ist, wird am Arbeitsmarkt nicht üblicherweise angeboten. Er stellt somit auch keine "sonst sich bietende" Beschäftigungsmöglichkeit im Sinne des § 9 AlVG dar, und seine Ablehnung kann folglich auch nicht den Sanktionen des § 10 AlVG unterliegen.“ Eine konkrete Zuweisung zu diesem Transitarbeitsplatz habe ich aber nicht erhalten!

Die Erläuternden Bestimmungen der AlVG-Novelle 2007 legen zu § 9 Abs. 7 und 8 AlVG fest: „Sozialökonomische Betriebe dienen der Förderung der Beschäftigung von arbeitslosen und schwer vermittelbaren Personen in Produktions- oder Dienstleistungsbetrieben von gemeinnützigen Trägern. Sie stellen marktnahe, befristete Arbeitsplätze (so genannte „Transitarbeitsplätze“) zur Verfügung und haben den Auftrag, vor allem Personen mit eingeschränkter Produktivität bei der Wiedererlangung jener Fähig​keiten zu unterstützen, die Einstiegsvoraussetzung in den regulären Arbeitsmarkt sind. Im Rahmen eines Wirtschaftsbetriebes werden Betreuungs- und Trainingsmöglichkeiten für am Arbeitsmarkt benach​teiligte Personen geboten sowie die Reintegration in den regulären Arbeitsmarkt durch Beseitigung von Vermittlungshemmnissen und durch Qualifizierungsmaßnahmen vorbereitet.“ Bei SÖB’s handelt es sich somit um begründungspflichtige Transitarbeitsplätze, die bislang vom VwGH auch als Wiederein​gliederungs​maßnahmen gewertet wurden!

Es wurde bei mir weder dargelegt, warum ich eine „schwer vermittelbare Person“ sein soll, worin meine „eingeschränkte Produktivität“ liegt, welche „Fähigkeiten, die Einstiegsvoraussetzung in den regulären Arbeitsmarkt sind“ mir fehlen noch die Vermittlungshindernisse genannt. Auch konnte mir nicht erklärt werden, wie durch dieses „Arbeitsverhältnis“ ich in den Arbeitsmarkt „integriert“ werde und so die Verwendung von Fördergeldern gerechtfertigt wird. Laut  § 1 AMFG hat das AMS  bei der Erlangung eines Arbeitslplatzes „behilflich“ zu sein, also den Bedürfnissen des Einzelfalls angepaßte Aktivitäten zu setzen.

§ 9 Absatz 8 AlVG legt fest: „Bei Maßnahmen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt hat das Arbeitsmarktservice der arbeitslosen Person die Gründe anzugeben, die eine Teilnahme an einer derartigen Maßnahme als zur Verbesserung der Wiederbeschäftigungschancen notwendig oder nützlich erscheinen lassen, so weit diese nicht auf Grund der vorliegenden Umstände wie insbesondere einer längeren Arbeitslosigkeit in Verbindung mit bestimmten bereits z.B. im Betreuungsplan (§ 38c AMSG) erörterten Problemlagen, die einer erfolgreichen Arbeitsaufnahme entgegen stehen, als bekannt angenommen werden können.“ 

Diese Problemlagen liegen bei mir nicht vor, wurden mit mir nicht erörtert und ich hatte daher auch keine Gelegenheit zur Stellungnahme.

Hingewiesen sei insbesonder auf das  bereits zur Rechtslage nach der AlVG-Novelle 2007 ausgesprochene VwGH Urteil 2009/08/0105:

Die Zulässigkeit einer Zuweisung zu einer Maßnahme zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt setzt voraus, dass das Arbeitsmarktservice davor seiner Verpflichtung nachgekommen ist, dem Arbeitslosen die Gründe, aus denen das Arbeitsmarktservice eine solche Maßnahme für erforderlich erachtet, zu eröffnen, ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und den Arbeitslosen über die Rechtsfolgen einer Weigerung, an einer Maßnahme zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt teilzunehmen, zu belehren. Von einer ungerechtfertigten Weigerung des Arbeitslosen, an Maßnahmen zur Schulung, Umschulung oder Wiedereingliederung teilzunehmen, kann nur dann gesprochen werden, wenn sich die Zuweisung auf eine zulässige Maßnahme bezieht und die Weigerung in objektiver Kenntnis des Inhaltes, der Zumutbarkeit und der Erforderlichkeit einer solchen Maßnahme erfolgt. Dazu muss die Behörde die Voraussetzungen für eine solche Zuweisung in tatsächlicher Hinsicht ermittelt und das Ergebnis ihres Ermittlungsverfahrens dem Arbeitslosen - unter Hinweis auf die Rechtsfolgen einer Weigerung - zur Kenntnis gebracht haben. Ein Arbeitsloser, dem Maßnahmen im Sinne des § 9 Abs. 1 A1VG ohne nähere Spezifikation und ohne Vor​halt jener Umstände zugewiesen werden, aus denen sich das Arbeitsmarktservice zur Zuweisung be​rechtigt erachtet, kann im Falle der Weigerung, einer solchen Zuweisung Folge zu leisten, nicht vom Bezug der Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung im Sinne des § 10 Abs. 1 AlVG ausge​schlos​sen werden. Diesbezügliche Versäumnisse anlässlich der Zuweisung des Arbeitslosen zur Schulungs​maß​nahme können im Rechtsmittelverfahren nicht nachgeholt werden (vgl. z.B. das hg. Erkenntnis vom 21. Jänner 2009, Zl. 2006/08/0012, mwN).

Das sich die Begründungspflicht auf §§ 29 und 31 AMSG bezieht gelten für mit AMS-Geldern finanziert „Arbeitsverhältnisse zur Wiedereingliederung“ nach wie vor z.B. folgende Verwaltungs​gerichts​hofurteile:

VwGH-Urteil 2002/08/0262  Rechtssatz 3:

Die Zuweisung zu einer Maßnahme zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt bedarf des Nachweises, dass der Arbeitslose ohne diese Wiedereingliederungsmaßnahme nicht in der Lage ist, einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erlangen. Dabei ist allerdings nicht nur darauf abzustellen, in welcher Weise sich der Arbeitslose selbst um eine Stelle auf dem Arbeitsmarkt bemüht hat; die mit der Anwendung einer derartigen Wiedereingliederungsmaß​nahme verbundenen Kosten sind nur dann gerechtfertigt, wenn dem Betroffenen jene darin vermittelten Fähigkeiten auch tatsächlich fehlen.

VwGH Urteil 2006/08/0241 Rechtssatz 2:

Voraussetzung für die Vereitelung des Erfolges einer Umschulung ist Vorsatz (zu dieser aus dem Vereitelungsbegriff abgeleiteten Schlussfolgerung Hinweis E 5. September 1995, 94/08/0050). Um in Bezug auf eine bestimmte Maßnahme von Vereitelung ihres Erfolges sprechen zu können, ist daher Voraussetzung, dass der Arbeitslose weiß, an welchen Defiziten er leidet, und die Ziele kennt, die mit der Maßnahme erreicht werden sollen. Wurden dem Arbeitslosen weder seine Ausbildungsdefizite dargelegt noch ihm erklärt, welcher Erfolg demnach mit der Maßnahme erreicht werden soll, kann ihm nicht unterstellt werden, er habe deren Erfolg vorsätzlich vereitelt (§ 10 Abs. 1 zweiter Teilstrich AlVG).

Ich weise Sie darauf hin, dass ich alle Voraussetzungen zum Bezug des Arbeitslosengeldes / der Notstands​hilfe dauerhaft erfülle und bereit bin, nach Klärung aller Voraussetzungen unstrittig gesetzlich erforderliche und sinnvolle Maßnahmen zu machen. Im Falle behaupteter Arbeitsunwilligkeit § 9 oder Ver​eitelung einer vorgeblich rechts​konformen AMS-Maßnahme bzw. einer vorgeblich zumutbaren Beschäf​tigung ist es  rechts​widrig, das Recht auf Parteiengehör durch im AlVG nicht vorgesehene „vor​läufige Bezugs​ein​stellungen“ zu umgehen und durch verfassungs- und menschenrechtswidrigen Existenz​ent​zug mich in der Wahr​nehmung meiner Rechte zu hindern.

Belehrung über die Rechtsfolgen

· Da Sie  über die Rechtslage aufgeklärt wurden, wäre eine Bezugseinstellung  „Missbrauch der Amts​ge​walt“  (§ 302 StGB) und wäre von der Staatsanwaltschaft strafrechtlich zu verfolgen (Straf​rahmen: 6 Monate Freiheitsentzug). 

· Sie können für durch eine rechtswidrig erfolgte Bezugseinstellung entstandene Schäden materieller (Wohnungs​verlust, Kreditzinsen, Bankzinsen, …) und immaterieller Art (Gesundheits​ge​fährdung) nach der Amtshaftung und auf dem Zivilrechtsweg haftbar gemacht werden.  

· Weiters können folgende Straftatbestände zur Anzeige gebracht werden:

· Nötigung (§ 105 StGB, Strafrahmen bis zu 1 Jahr)

· Schwere Nötigung (§ 106 StGB, Strafrahmen 6 Monate bis 5 Jahre)

· Gefährliche Drohung (§ 107 StGB, Strafrahmen bis zu 1 Jahr)

· Beharrliche Verfolgung (§ 107a, Strafrahmen bis zu 1 Jahr)

· Täuschung (§ 108, Strafrahmen bis zu 1 Jahr)

· Untreue (§ 153 StGB, Strafrahmen bis 3 Jahre) (z.B. durch missbräuchliche Verwendung von Versicherten- und Steuergeldern nach AMSG)

· Verletzung des Amtsgeheimnisses (Strafrahmen bis zu 3 Jahre)

Weiters kann  eine rechtswidrige Bezugssperre zur Folge haben:

· Dienstaufsichtsbeschwerden beim Landesarbeitsamt bzw. beim AMS Österreich 

· Beschwerde bei der Volksanwaltschaft  

· Wahrnehmungsbericht an den Bundesrechnungshof über die geplante missbräuchliche Verwendung von Versicherungs- und Steuergeldern

· Sachverhaltsdarstellung an das Anti Fraud Office der Europäischen Union.

· Sachverhaltsdarstellung an die Agentur für Europäische Grundrechte.

Mit freundlichen Grüßen

<Name-Absender>

Zur Kenntnis genommen:

Name, Funktion, Ort, Datum, Unterschrift

